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FRÜHJAHR/SOMMER 

Baby- und Kinderkleidung, Schwangerschaftsmode, 
Spielzeug, Babyzubehör…u.v.m. 

 

Wann:  Samstag   02.03.2024 
Uhrzeit: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Wo:  Zur Goldenen Weintraube  

Wittenberger Str. 45      
06901 Kemberg 

 
 

Der Erlös aus den Verkäufen (10%) kommt der 
Kinderfeuerwehr Kemberg zugute! 
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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung der Stadt Kemberg für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund des § 45 Abs. 2 sowie der §§ 100 und 101 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA Nr. 12/2014, S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Kemberg die folgende, vom Stadt-
rat in der Sitzung am 13.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kemberg voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf   19.386.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   22.432.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   17.202.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   19.844.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   3.623.100 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   3.623.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   312.400 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   399.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 300,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 360,00 v. H.

Kemberg, den 23. Januar 2024

Seelig
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit 
seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2, Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen – Anhalt (KVG LSA) zur Einsichtnahme 
vom 29. Februar bis 15. März 2024 in der Stadtverwaltung Kemberg, Burgstr. 5, 06901 Kemberg, Zimmer 211 zu den Sprech- und 
Dienstzeiten öffentlich aus.
Zum Antrag auf kommunalaufsichtliche Genehmigung ergehen mit Schreiben vom 17. Januar 2024 folgende Entscheidungen:

1. Von einer Beanstandung des Stadtratsbeschlusses der Stadt Kemberg über das Haushaltskonsolidierungskonzept für das 
Haushaltsjahr 2024, Beschluss-Nummer 432/27/2023-S und über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, Be-
schluss-Nummer 424/27/2023-S vom 13. Dezember 2023, wird abgesehen.

2. Die Genehmigung des im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages des Liquiditätskredites in Höhe von 
5.500.000 € wird erteilt.

3. Es wird angeordnet, dass durch den Bürgermeister der Stadt Kemberg mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung gemäß § 27 
KomHVO LSA vom 16. Dezember 2015 in der zurzeit gültigen Fassung für den Haushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
zu verfügen ist, die sicherstellt, dass nur Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die 
Stadt Kemberg rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweis-
bar sind.Die auszusprechenden Haushaltssperren selbst haben sich am ausgewiesenen Fehlbetrag zu orientieren. Förderan-
träge unterliegen einer Einzelfallprüfung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

4. Es wird angeordnet, dass die vom Stadtrat beschlossene Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes mit den 
darin enthaltenen Maßnahmen durch ggf. erforderliche Beschlüsse des Stadtrates zeitnah untersetzt wird.
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5. Verwaltungskosten werden nicht erhoben.
Die Haushaltsverfügung ergeht gemäß § 36 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 2023, in der zurzeit gültigen Fassung nach pflichtgemäßem Ermessen unter folgenden Auflagen:

a) Durch die Stadt Kemberg ist jeweils zum Monatsanfang der Kommunalaufsichtsbehörde die Liquiditätsplanung, einschließ-
lich des stichtagsbezogenen tatsächlichen Kassenbestandes, für den abgelaufenen Monat mitzuteilen.

b) Die Stadt Kemberg stellt den Stadträten quartalsweise einen Bericht über das Zinsmanagement/Kreditcontrolling sowie 
einen Finanz- und Informationsbericht zur Verfügung. Diese sind zeitnah der Kommunalaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu 
geben.

c) Nach Vorliegen von Zuwendungsbescheiden für beantragte Fördervorhaben sind Kopien der Zuwendungsbescheide zeit-
nah der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Kemberg, den 28. Februar 2024

Seelig
Bürgermeister

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde  
Schleesen (KGV Radis)

Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Schleesen im KGV Radis hat aufgrund von § 44 Absatz 1 des Kir-
chengesetzes Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz 
- FriedhG) vom 20. November 2020 (ABl. EKM 2020 S. 228), in seiner Sitzung am 11.01.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Ruhefristen

Für den Friedhof in Schleesen gelten folgende Ruhefristen:
1. für Erdbestattungen 25 Jahre,
2. für Urnenbestattungen 20 Jahre.

§ 2
Gebühren

(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistungen sind ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten.
(2) Tarife:
1. Grabberechtigungsgebühren Euro

Erwerb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan jeweils pro Jahr der Nut-
zung

1.1 Erdgrabstätten
1.1.1 Erdwahlgrabstätte, je Grabstelle

(1 Sarg und bis zu 2 Urnen) 9,00
1.2 Urnengrabstätten

1.2.1 Urnenwahlgrabstätten, je Grabstelle
1.2.1.1 Urnenwahlgrabstätten 10,00

1.2.2 Urnenreihengrabstätten
1.2.2.2 Urnenreihengrabstätten friedhofsgepflegt

einschließlich Anlage, Gestaltung, und Pflege; die Kosten für die Grabplatten (30x40x3 cm; anthrazit, 
Vor- und Zuname; Geburts- und Sterbedatum) trägt der Nutzungsberechtigte. 11,00

1.3 Reservierungen / Verlängerungen
1.3.1 Reservierung

Wird ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte ohne zeitgleiche Anmeldung einer Bestattung verge-
ben (§ 22 Absatz 5 FriedhG), wird ab dem Zeitpunkt der Nutzungsrechtsvergabe die jährliche Grabbe-
rechtigungsgebühr nach den Tarifstellen 1.1.1 und 1.2.1. erhoben.

1.3.2 Verlängerung
Ist bei Bestattungen auf einer Erd- oder Urnenwahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht be-
steht, zur Einhaltung der Ruhefrist die Verlängerung des Nutzungsrechtes erforderlich, wird für die 
Verlängerungszeiträume, die ganze abgeschlossene Jahre umfassen, die jährliche Grabberechti-
gungsgebühr nach den Tarifstellen gemäß 1.1.1 und 1.2.1 sowie für Verlängerungszeiträume, die weni-
ger als ganze Jahre umfassen, für jeden abgeschlossenen Monat ein Zwölftel der jährlichen Grabbe-
rechtigungsgebühr nach den Tarifstellen gemäß 1.1.1 und 1.2.1 erhoben.

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
(je Jahr und je Grabstelle, für die ein Nutzungsrecht besteht) 13,00

3. Nutzung Trauerhalle 38,00
4. Verwaltungsgebühren

4.1 Zulassung von Gewerbetreibenden
(Steinmetze, Bestatter, Gartenbaubetriebe, Fotografen)
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4.1.1 Zulassung von Gewerbetreibenden einmalig / für 1 Jahr 20,00
4.1.2 Zulassung von Gewerbetreibenden für 3 Jahre 50,00
4.1.3 Ablehnung / Rücknahme / Widerruf einer Zulassung (auch Widerruf einer Zulassung für Rednerinnen 

und Redner gemäß § 19 Absatz 3 Satz 4 FriedhG); pro Vorgang 30,00
4.2 Bearbeitung Antrag auf Ausgrabung / Umbettung; pro Vorgang 65,00

(3) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Gebührenpositionen wird zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben und 
separat im Gebührenbescheid ausgewiesen. Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen, sind entsprechend gekennzeichnet 
(*zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung, 19% Stand 2021).

§ 3
Gewerbliche Leistungen

Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgeführte Leistungen gewerblicher Art (z.B. Gießen, Sauberhalten, Bepflanzung, gärtneri-
sche Arbeit) richtet sich das Entgelt nach einer besonderen Entgeltordnung bzw. dem Angebot der Friedhofsverwaltung.

§ 4
Inkrafttreten

Die vorstehende Gebührenordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft die bis zum 31.12.2023 geltende Ge-
bührensatzung. Maßgebend für die Anwendung ist der Tag der Zusage der Leistung.
Friedhofsträger:

Schleesen, 11.01.2024
Ort, den

D. S.

Genehmigungsvermerke:

1. Kreiskirchenamt

Wittenberg, 22. Jan. 2024
Ort, den

D. S.

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Schleesen am 11.01.2024 beschlossene Friedhofsgebührensatzung für den 
Friedhof in Schleesen wurde dem Kreiskirchenamt Wittenberg als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde 
hat am 22.01.2024 unter dem Aktenzeichen 01/2024 vorstehend genannter Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt.
Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der Kirchengemeinde Schleesen wird hiermit ausgefertigt und öffentlich 
bekannt gemacht.

Wittenberg, 22. Jan. 2024
Ort, den

D. S.

Vors. GKR

Mitglieder des Gemeindekirchenrates

Amtsleiterin/Amtsleiter

Amtsleiterin
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Beschluss des Gemeindekirchenrates Radis, den 11.1.2024

Zu der heutigen Sitzung des Gemeindekirchenrates sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf schriftliche/mündliche 
Einladung die Nebenstehenden erschienen. Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.
Die ordentliche Mitgliederzahl beträgt 6, anwesend sind 6 Mitglieder und 3 Stellvertreter. Die Sitzung ist beschlussfähig.

Außerdem nahmen an der Sitzung teil: Sup. Metzner

Der KGV Radis ist Träger des Friedhofs in Schleesen.

Zur Regelung der Friedhofsverhältnisse nach Inkrafttreten des Friedhofsgesetzes der EKM werden folgende Beschlüsse 
rückwirkend zum 1.1.2024 gefasst:

1. Aufhebung der alten Friedhofssatzung
Die bisherige Friedhofssatzung wird mit Wirkung zum 31.12.2023 aufgehoben. Ab dem 01.01.2024 gelten die Vorschrif-
ten des Kirchengesetzes über die evangelischen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofs-
gesetz - FriedhG) vom 20. November 2020, ABl EKM 2020 S. 228 für den Friedhof in Schleesen unmittelbar.

2. Öffnungszeiten des Friedhofs
Der Friedhof ist in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.

3. Zeit für die Durchführung von Bestattungen
Die Durchführung von Bestattungen ist an Werktagen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr möglich. Sie ist mindestens 
5 Werktage vorher mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen.

4. Gebührensatzung
Für den Friedhof wird die diesem Beschluss als Anlage beigefügte Friedhofsgebührensatzung erlassen.

Abstimmung          7x Ja              -- Nein              -- Enth.

Auszug aus dem Protokollbuch des Gemeindekirchenrates des KGV Radis

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

gez. 
Vorsitzender

gez. 
Mitglied

gez. 
Mitglied

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit dem Protokoll wird beglaubigt.

Radis, den 11.01.2024
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- Zuständig für redaktionelle Beiträge: Hauptamt der Stadt Kemberg, Tel.: 034921/71-106
  Die veröffentlichten Lesermeinungen müssen nicht mit der Meinung der Redak-
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 Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung des 

Unterzeichners wieder.

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
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Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigen preisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 
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Die Stadt Kemberg ermöglicht mit dem „Kemberger Stadt-Land-Boten“ die Möglichkeit 
Text- oder Bildbeiträge zu veröffentlichen. Jeder, der die Stadtverwaltung Kemberg mit der 
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Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 27. März 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 8. März 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 15. März 2024

Die übernächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 26. April 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 5. April 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 12. April 2024
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Jugendweihe/Konfirmation 2024
Wenn eine Veröffentlichung für Ihr Kind im Kemberger Stadt-
Land-Boten gewünscht wird, bitten wir Sie, den untenstehenden 
Abschnitt der Stadtverwaltung Kemberg zukommen zu lassen.

Postanschrift: Stadtverwaltung Kemberg
Burgstr. 5, 06901 Kemberg

E-Mail: amtsblatt@stadt-kemberg.de
Fax: 034921 71120

JUGENDWEIHE / KONFIRMATION

(NICHT Zutreffendes bitte durchstreichen)

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kemberg wer-
den folgende Angaben gemacht:

......................................................................................................
Name, Vorname der/ des Jugendlichen

......................................................................................................

......................................................................................................
Straße, Hausnr., Wohnort

......................................................................................................
Datum der Feier

Ich bin / Wir sind mit der Veröffentlichung der o. g. Daten-
einverstanden.

Datum .................................................

......................................................................................................
Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s

Hinweis:
Wenn gemeinsames Sorgerecht besteht, ist die Unter-
schrift beider Berechtigten zwingend erforderlich.

Verschmutzung durch Hundekot
Werte Bürgerinnen und Bürger,
erneut appellieren wir an alle Hundehalter für ein sauberes und 
ordentliches Stadtbild zu sorgen und die Hinterlassenschaften 
ihrer Vierbeiner im öffentlichen Bereich unverzüglich zu entfer-
nen. Aktuell gibt es diesbezüglich im Grubenweg in Bergwitz 
immer wieder Verschmutzungen.
Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal darauf 
hinweisen, dass innerhalb der Ortslagen der Stadt Kemberg die 
Anleinpflicht besteht. Geregelt ist dies in der Gefahrenabwehr-
verordnung der Stadt Kemberg unter § 4 – Tierhaltung.
Des Weiteren ist in o. g. Verordnung geregelt, dass der Tierhal-
ter und die mit der Führung oder Pflege Beauftragten verpflich-
tet sind, zu verhüten, dass ihr Tier Straßen und Anlagen verun-
reinigt. Sollte es dennoch dazu kommen, ist die Verschmutzung 
unverzüglich zu beseitigen.
Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können ge-
ahndet werden.
Es ist doch ein leichtes, immer eine kleine Tüte beim Spazierenge-
hen mitzuführen und so die Häufchen der Hunde mühelos gleich 
zu entfernen und zu Hause in der Restmülltonne zu entsorgen.
Helfen auch Sie mit, dass unsere Ortschaften sauber sind 
und bleiben sowie Infektionsgefahren für Mensch und Tier 
vermieden werden.
Vielen Dank!

Ihr Ordnungsamt der Stadt Kemberg

Informationen der Stadtverwaltung

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO
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Ortsverein AWO Kemberg
„Goldene Weintraube“, Wittenberger Str. 45, 06901 Kemberg

06.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13.30 Uhr - Bilderschau (Modenschau 2010)
13.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13.30 Uhr - Sprichwörter
16.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
Frühlingsfest in Bergwitz (auf Einladung)
20.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13.30 Uhr - Kaffee plus
22.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
Tagesfahrt nach Gommern (siehe Aushang)
27.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13.30 Uhr - Spiele
28.03. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
Geburtstag des Monats (auf Einladung)

Kirchliche Veranstaltungshinweise und 
Nachrichten für die Stadt Kemberg  

und ihre Ortsteile

02.03.
Klitzschena 17:00 Uhr Gottesdienst
03.03.
Gommlo 09:30 Uhr Gottesdienst
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Radis 14:00 Uhr Gottesdienst
Selbitz 09:15 Uhr Gottesdienst
10.03.
Dabrun 09:15 Uhr Gottesdienst
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Rackith 09:30 Uhr Gottesdienst
17.03.
Eutzsch 09:15 Uhr Gottesdienst
Bergwitz 09:30 Uhr Gottesdienst
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Schleesen 09:00 Uhr Gottesdienst
24.03.
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Rotta 09:30 Uhr Gottesdienst
28.03.
Bergwitz 18:00 Uhr Tischabendmahl
Globig 17:30 Uhr Tischabendmahl im „Haus der Be-

gegnung Globig“
Kemberg 17:00 Uhr Tischabendmahl
29.03.
Dabrun 09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Kemberg 15:00 Uhr Regionalgottesdienst
Radis 09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
31.03.
Bergwitz 09:30 Uhr Gottesdienst
Bleddin 10:00 Uhr Gottesdienst
Eutzsch 09:15 Uhr Abendmahl
Globig 15:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im 

„Haus der Begegnung Globig“

BERGWITZER-KRÄUTER-HEIL-HOF
Siedlungsweg 1, 06901 Kemberg OT Bergwitz
Hiermit möchte ich meine nächsten Termine bekannt geben:

Datum Uhrzeit Thema
01.03. 16:00 Uhr Kräuterwanderung
06.03. 16.00 Uhr Kräuterwanderung
08.03. 16:00 Uhr Frauentags-kräuterwanderung
13.03. 16:00 Uhr Wildkräuterwanderung
15.03. 16:00 Uhr Wildkräuterwanderung
20.03. 16:00 Uhr Wildkräuterwanderung
21.03. 09:00 Uhr Entschlackungs- & Transformationstag
22.03. 16:00 Uhr Wildkräuterwanderung
23.03. 09:00 Uhr Tagesseminar zum Thema Bärlauch
27.03. 16:00 Uhr Wildkräuterwanderung

Für die Wanderungen ist bitte festes Schuhwerk, wetter-
feste Kleidung und Schreibzeug erforderlich. Wir starten 
die Wanderungen vom Bergwitzer Kräuter-Heil-Hof
Bitte um Telefonische Platzreservierung unter Tel. 034921 
60085 oder 0176 53565631

Ihre Kräuterfee vom Bergwitzsee
Dorle Nebelung

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO
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Kemberg
06.03. Frauenabend / Seniorenkreis ab 14:00 Uhr
28.03. Andacht in der Seniorenresidenz am Markt um 10:00 Uhr
Regelmäßig wiederkehrende Termine und Veranstaltun-
gen:

Kinderchor (1. - 4. Kl.): Mo. 15:00 – 15:30 Uhr
Flötenkreis Anfänger: Mo. 15:30 – 16:00 Uhr
Christenlehre/Kinderkirche: Mo. 15:30 – 16:30 Uhr
Kinderchor (5. - 8. Kl.): Mo. 16:00 – 16:45 Uhr
Bläserchor: Mo. 18:30 Uhr
Konfirmanden: Di. 16:30 Uhr
Teeniekreis (14-täglich): Di. 17:00 – 18:30 Uhr
Flötenkreis Fortge.: Di. 17:30 – 18:15 Uhr
Flötenkreis Erwa.: Di. 18:30 – 19:15 Uhr
Kantorei: Di. 19:30 Uhr
Krabbelgruppe: Do. 09:00 – 10:30 Uhr
Gitarrenkurs Anfänger: Fr. 17:30 – 18:00 Uhr
Junge Gemeinde: Fr. 19:00 Uhr

Ansprechpartner für alle Angebote:
Pfarrer Nathanael Schulz und Kerstin Schulz
Tel. 034921-2040

Rackith
06.03. Gemeindenachmittag ab 14:00 Uhr

Radis
Kinderkirche im Pfarrhaus mittwochs ab 15:00 Uhr

Rotta
07.03. & 21.03. Hauskreis ab 20:00 Uhr
(Ort über Fahrenwaldts)
13.03. & 27.03. Frauenabend ab 19:30 Uhr
Montag Chor ab 20:00 Uhr

Schleesen
21.03. Frauenkreis ab 14:30 Uhr

Selbitz
18.03. Frauenkreis ab 14:30 Uhr

Wartenburg
- Dienstag 17.30 Uhr im Pfarrhaus Chor für alle die Freude am 

Singen haben
- Freitag 16.30 Uhr Andacht zum Wochenschluss

Kemberg 06:30 Uhr Osternacht auf dem Friedhof, anschl. 
Osterfrühstück im Gemeindehaus

Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Rackith 09:30 Uhr Gottesdienst
Rotta 09:30 Uhr Gottesdienst
Schleesen 09:00 Uhr Ostergottesdienst
Wartenburg 10:30 Uhr Gottesdienst
01.04.
Radis 10:00 Uhr Osterfestgottesdienst
Selbitz 09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Bergwitz und Klitzschena:
Regelmäßig wiederkehrende Termine und Veranstaltun-
gen:
13.03. Gemeindenachmittag ab 14:30 Uhr

KREATIV-Kaffee Di. 14:00 Uhr
Bibelgespräch Mi. 17:30 Uhr
Kirchenchor Mi. 19:00 Uhr

od. nach Vereinbarung
Gesprächskreis
„Glaube im Alltag“

Do. nach Vereinbarung

Zusammenkunft zum 
Gebet

1. Dienstag im Monat um 
16.00 Uhr im Pfarrhaus

Dabrun
22.03. Gemeindenachmittag ab 14:30 Uhr

Eutzsch
19.03. Frauenkreis ab 14:30 Uhr

Globig
04.03. Frauenkreis ab 14:30 Uhr

02.03.2024 Regionaler Weltgebetstag
Palästina für Kinder und Familien von 09:45 – 13:30 Uhr Ort: 

Pratauer -Freizeit- und Senioren-Club Ev.
An der Feuerwehr 2

06888 Pratau
Für Verpflegung und Material bitten wir um 2,00 €

„Haus der Begegnung Globig“
Wartenburger Straße 53, 06901 Kemberg OT Globig
Telefon: 034927 75601

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 15:00 – 17:30 Uhr Kontaktcafé
Mit. + Fr.: 15:00 – 17:30 Uhr

Regelmäßige Veranstaltung:
- jeder 1. Dienstag im Monat ist Waffeltag
- jeden Freitag Teenstreff 17:30 – 21:30 Uhr (ab 12 Jahre)

Groß und Klein, Jung und Alt sind in dem Haus der Begegnung 
herzlich willkommen. Miteinander ins Gespräch kommen, Hilfe 
bekommen, gemeinsam spielen, z. B Karten, Dart, Tischten-
nis u.s.w. Unsere Kinderräume laden zum Spielen ein, gerne 
können Sie ihre Kinder zu uns bringen, wenn Sie Besorgungen 
machen müssen.

Benötigen Sie Sachen für sich und ihre Kinder?
Wir haben eine gut bestückte Kleiderkammer für Große und 
Kleine. Wer Sachen benötigt, kann sich gerne bei uns melden 
oder zu den Öffnungszeiten vorbei kommen.
Infos:
Pfarrer Johannes Alex
Tel.: 0151 47274725
Renate Ehrhart Gemeindepädagogin
Tel.: 03491 409330933
Tel.: 0170 2375637

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Einsatzübersicht Januar 2024

Datum Einsatzstichwort beteiligte Feuerwehren
04.01. Kleineinsatz - Absichern von auslaufenden Betriebsstoffe nach einem Verkehrsun-

fall in der Ortslage Dabrun
Dabrun, Wartenburg

10.01. Kleineinsatz - Abstumpfen von auslaufenden Betriebsstoffe nach einem Verkehrs-
unfall B2 Höhe Friedhof Kemberg

Kemberg

10.01. Kleineinsatz - Tierrettung in der Ortslage Rackith Eutzsch, Kemberg, 
Rackith - Lammsdorf

14.01. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung auf der B2 zwischen den Ortslagen Lu-
bast und Oppin

Kemberg

16.01. Kleineinsatz - Abstumpfen von auslaufenden Betriebsstoffe nach einem Verkehrs-
unfall in der Ortslage Bergwitz

Bergwitz

22.01. Verkehrsunfall auf der B182 zwischen der Ortslage Dorna und der Globiger Kreu-
zung

Dorna, Kemberg, 
Rackith - Lammsdorf, Schnellin

24.01. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung zwischen den Ortslagen Lubast und 
Mark Zschiesewitz

Kemberg

24.01. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung zwischen den Ortslagen Radis und Och-
senkopf

Bergwitz, Radis

24.01. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung in Kemberg Kemberg
25.01. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung zwischen den Ortslagen Rackith und 

Wachsdorf
Rackith - Lammsdorf

27.01. Kleineinsatz - Rettung einer Person aus dem Obergeschoss in der Ortslage Dabrun Dabrun, Pratau, Wartenburg
29.01. Kleineinsatz - Türöffnung für den Rettungsdienst in Kemberg Kemberg
29.01. Mittelbrand - unklare Rauchentwicklung am Ferienlager Niemitz -

Fehlalarm
Bergwitz, Kemberg

Leben retten in Eutzsch
Anfang Februar fand sich die Eutzscher Jugendfeuerwehr zu 
einem ganz besonderen Dienst im Gerätehaus ein. Mit jeder 
Menge notfallmedizinischem Equipment und Übungspuppen 
begrüßte Ausbilder Lars Mrozinski die Jugendlichen zur Erste 
Hilfe Ausbildung.

Allgemeine Fragen zu Notfallsi-
tuationen und dem entspre-
chenden Handeln wurden ge-
nauso thematisiert, wie das 
richtige absetzten eines Notru-
fes. Schwerpunkt der diesjähri-
gen Fortbildung lag allerdings 
im Bereich der sogenannten 
Reanimation (Wiederbelebung 
bzw. Herzdruckmassage). Wel-
che Umstände führen dazu, 
dass diese durchgeführt wer-
den muss und wie kann ich als 
Ersthelfer zielorientiert handeln 
um ein Menschenleben zu ret-
ten. In einer Notfallsituation im 
alltäglichen Leben gar nicht so 

einfach. Ausbilder Lars Mrozinski motivierte die Jugendlichen 
und versuchte ihnen auch die Angst zu nehmen die Initiative zu 
ergreifen. Nach ausgiebigerer Gesprächsrunde wurde das Er-
lernte praktisch umgesetzt und alle jungen Feuerwehrleute 
durften an der Übungspuppe die Theorie in die Praxis umset-
zen.

 Foto: Mia Wollschneider

Im Namen der Jugendfeuerwehr Eutzsch möchten wir Lars 
Mrozinski ganz herzlich danken für die altersgerechte Vermitt-
lung der Thematik sowie die Zeit, die er sich genommen hat.

Fabian Vosmer
Jugendfeuerwehrwart Eutzsch

 Foto: Fabian Vosmer
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Zusammenkünfte unserer Kinder- und Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet
(Achtung: Alle Termine sind unter Vorbehalt angegeben!)

Datum Thema der Kinderfeuerwehr Eutzsch Uhrzeit im Gerätehaus
15.03. Unterschied: Gutes Feuer - Böses Feuer 16:00 Uhr
Datum Thema der Kinderfeuerwehr Kemberg Uhrzeit im Gerätehaus
04.03. Erste Hilfe Fortbildung 17:00 Uhr
18.03. Wichtiges von der Polizei 17:00 Uhr
Datum Thema der Kinderfeuerwehr Radis Uhrzeit im Gerätehaus
08.03. Brandschutzerziehung 16:30 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Bergwitz Uhrzeit im Gerätehaus
28.02. Fahrzeugkunde / Sitzordnung 17:00 Uhr
13.03. Knotenkunde 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Dabrun/Rackith Uhrzeit im Gerätehaus
01.03. Fahrzeugkunde 17:00 Uhr
15.03. Schläuche und Armaturen 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Eutzsch Uhrzeit im Gerätehaus
28.02. Führen in der Feuerwehr 17:00 Uhr
20.03. Gemeinsamer Dienst mit der JF Kemberg 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Kemberg Uhrzeit im Gerätehaus
06.03. Absichern und Ausleuchten vvon Einsatzstellen 17:00 Uhr
20.03. Gemeinsamer Dienst mit der JF Eutzsch 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Radis Uhrzeit im Gerätehaus
08.03. Erste Hilfe Fortbildung 16:30 Uhr
22.03. Löschwasserversorgung / Schläuche & Armaturen 16:30 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Schleesen Uhrzeit im Gerätehaus
08.03. Spiel & Spaß bei der Feuerwehr 17:00 Uhr
09.03. Papiersammlung 14:00 Uhr
22.03. Fahrzeug - und Gerätekunde 17:00 Uhr

Du hast Interesse und Fragen zur Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr in unserem Stadtgebiet?
Dann rufe oder schreibe unsere Stadtjugendfeuerwehrwartin Celine Huth an!

Telefon: 0177 5725151
E-Mail: stadtjugendfeuerwehrwart@kemberg.de

Aus den Ortschaften

 Bergwitz

Nachruf
Er war ein ruhiger Wegbegleiter,

mit einem großen Herz für Pferd und Reiter.
Gern nahm er auf dem Wagen für uns die Leinen in die Hand,

dafür unser aller Dank.

In stillem Gedenken nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Vereinsmitglied und Freund

Lothar Kuwalski

Reit- und Fahrverein am Bergwitzsee e.V.
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Wandbild am Feuerwehrgerätehaus Bergwitz
Am 16. September 2023 wurde vom Verein „Freiwillige Feuer-
wehr Bergwitz“ e.V., dessen Mitglied ich bin, der Tag der offe-
nen Tür im Beisein unseres Bürgermeisters, Herrn Torsten See-
lig, sowie unseres Ortsbürgermeisters, Herrn Andreas Schicht, 
durchgeführt.
Der besondere Anlass war die Präsentation des Wandbildes 
an der Frontseite des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr 
Bergwitz, das Bild des „Heiligen Florian“ – Schutzpatron der 
Feuerwehr.
Unser ehemaliger Ortswehrleiter Jens von Rauchhaupt hatte 
mich nach dem Neubau des Gerätehauses gebeten, dieses mit 
einem Wandbild des „Heiligen Florian“ gebührend zu würdigen, 
insbesondere auch als herzliches Dankeschön an die Kame-
radinnen und Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr, 
die tagtäglich bereit sind, für uns einzustehen!
Allen Sponsoren des Bildes gilt unser ausdrücklicher Dank: 
Firma Pfeiffer & Sperl GmbH, Dr. Carsten Bettermann, Dr. Uve 
Kurtz, Firma Christian Roming Elektroinstallation, Herr Steffen 
Finke der HELO-Handel-Bergwitz GmbH, Familie Lothar Kun-
ze, Frau Heidrun Weise, Familie Thomas Vinzelberg, Verein 
„Elbaue-Heideregion-Kemberg“ e.V., Verein Freiwillige Feuer-
wehr Bergwitz e.V.

Ein besonderer Dank gilt dem 
Schöpfer des Bildes – Herrn 
Nico Kuschert aus Bergwitz. 
Wunderbar herausgearbeitet 
wurde von Nico die historische 
Persönlichkeit des Florian von 
Lorch, dem Schutzheiligen ge-
gen Feuergefahr und Schutz-
patron aller Feuerwehren. Flo-
rian wurde in der 2. Hälfte des 
3. Jahrhundert bei Wien gebo-
ren und starb am 4. Mai 304 in 
Lorch. Anfangs zum Schutz vor 
Kämpfen angerufen, wurde 
Florian im 16. Jahrhundert als 
Helfer in Feuer- und Wasserge-
fahr bekannt. In der katholi-
schen Kirche wird er als Mär-
tyrer und Heiliger verehrt.
Der Heilige Florian wird über-

wiegend als Soldat mit Lanze und Banner mit einem Wasser-
kübel sowie brennenden Häusern abgebildet.

Zu seinem Märtyrertod gibt es unter „Wikipedia Florian von 
Lorch“ folgende Legende:
In der Zeit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser 
Diokletian von 303 bis 304 nach Christus kam der Stadthalter 
Aquilinus nach Lorch, um die Christen aufzuspüren. 40 Christen 
wurden ergriffen und eingesperrt. Florian, zu diesem Zeitpunkt 
bereits pensionierter Amtsvorsteher des Statthalters, lebte 
in Sankt Pölten. Als Florian von den Martern der gefangenen 
Christen erfuhr, eilte er nach Lorch, um ihnen beizustehen. Er 
wurde dort verhaftet, weil er sich als Christ bekannte. Da er 
sich weigerte, dem christlichen Glauben abzuschwören, wurde 
er mit Knüppeln geschlagen und seine Schulterblätter wurden 
mit geschärften Eisen gebrochen. Schließlich wurde er zum 
Tode durch „Verbrennen am Marterpfahl bei lebendigem Leibe“ 
verurteilt. Am Marterpfahl angebunden sagte Florian, wenn sie 
ihn verbrennen, würde er auf den Flammen zum Himmel em-
porsteigen. Die Soldaten weigerten sich nun ihn zu verbrennen. 
So wurde er am 4. Mai 304 mit einem Stein um den Hals (später 
wurde daraus ein Mühlstein) von einer Brücke in den Fluss Enns 
gestürzt. Über seinem Grab entstand später das Stift Sankt 
Florian. Acht Jahre nach der Hinrichtung wurde unter dem rö-
mischen Kaiser Konstantin die Glaubensfreiheit zugesichert.
Wenn Sie, liebe Bürger, einmal in ihrem Urlaub nach Österreich 
fahren, besuchen Sie doch die Marktgemeinde St. Florian nahe 
Linz in Oberösterreich und dort das barocke Stift Sankt Flori-
an, eines der größten und bekanntesten Klöster Österreichs. In 
einem Deckenfresko werden hier die Verurteilung des heiligen 
Florians und der Brückensturz dargestellt.
Mitunter gibt es auch kuriose Darstellungsformen, wie der Flo-
riansbrunnen in Bad Tölz oder Dorfen, die den Heiligen mit ent-
blößtem Hintern zeigen.
In der katholischen Kirche wird der 4. Mai als Gedenktag des 
heiligen Florian gefeiert. Bei den Feuerwehren in Österreich, 
Bayern und dem Saarland wird der Gedenktag als Florianitag 
begangen.
Zu meinem 60. Geburtstag habe ich von den Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bergwitz eine wunder-
schöne Skulptur des Heiligen Florian geschenkt bekommen. Die-
se Statue schenkt mir seitdem jeden Tag Freude und Sicherheit.
Danke Kameradinnen und Kameraden!

STR. i.R. und Ehrenmitglied des Vereins 
„Freiwillige Feuerwehr Bergwitz“ e. V.
Heidrun Weise

„Schneeflöckchen, Weißröckchen wann kommst du geschneit“ …
… so hallte es am Freitag, dem 26.01.2024, durch das Sport- 
und Gemeindezentrum in Bergwitz. Das Elternkuratorium der 
AWO Kita „Am Wäldchen“ lud zum gemeinsamen Abend ein, 
bei dem die Kinder und Erzieher ein winterliches Programm auf-
führten. So verbrachten alle einen gemütlichen Abend. Neben 
Waffeln und Punsch für die Kleinen, gab es für die Erwachsenen 
Glühwein und Bratwurst.
Aufgrund der schlechten Wetterprognosen im Vorfeld machten 
sich die Mitglieder des Elternkuratoriums auf die Suche nach 
einer trocknen Ausweichmöglichkeit zu unserem verregneten 
Spielplatz. Ein großes Dankeschön geht hiermit an die Stadt-
verwaltung Kemberg, insbesondere an Frau Tauscher und Herrn 
Seelig, die uns sehr spontan das Sport- und Gemeindezentrum 
in Bergwitz zur kostenfreien Nutzung bereitgestellt haben, so-
dass unser geplantes Fest nicht erneut ausfallen musste.
Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei der Fleischerei 
Freigang für das Entgegenkommen im Einkauf der Würstchen 
bedanken, bei der Firma Pfeiffer und Sperl GmbH sowie bei der 
Firma Wikana für die süßen Weihnachtsleckereien.
Dank der vielen helfende Hände aus der Elternschaft, den un-
terstützenden Sponsoren und des ausgesprochen guten Enga-
gements der Elternkuratoriums der AWO Kita „Am Wäldchen“ 

konnte das Fest doch noch wie geplant stattfinden. Die Ein-
nahmen aus dem Fest kommen den Kindern der Einrichtung 
zu Gute.

Es bedankt sich das Team der AWO Kita „Am Wäldchen“

Die Vorschulkinder zeigen den Gästen ein Theaterstück – India-
ner im Winter.

Foto: L. Jungk
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Jagdgenossenschaft Dabrun

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Donnerstag, den 28.03.2024 um 18.30 Uhr in der Gaststät-
te „Zum Weinberg“ in Dabrun. Alle Mitglieder sind herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
7. Diskussion/Vorschläge Neuwahlen
8. Neuwahl des Vorstandes
9. Neuwahl der Kassenprüfer
10. Beschlussfassung
11. Sonstiges
12. Gemeinsames Abendessen

gez. Sundermeyer
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Senioren unterwegs
Auch im Januar sollte es eine Tagesfahrt geben. In dieser Jah-
reszeit hast du zwei Möglichkeiten:

Ein Ziel mit witterungsunabhängigen Aufenthalten oder ein 
Event, welches es nur zu dieser Zeit geben kann. Nimmst 
du das erste ist es einfach, aber es ist keine Vielfalt möglich. 
Nimmst du das zweite hast du wieder zwei Möglichkeiten. Ent-
weder das Wetter passt oder du bekommst ein Problem …

Mit diesen und anderen Einsichten fuhren wir dann am 18. Ja-
nuar mit der Fa. Schenk in Richtung Radebeul. Die üblen Ver-
kehrsnachrichten betrafen uns nicht. Allerdings war natürlich 
auch an unseren Zielorten nicht mit Sonnenschein zu rechnen, 
aber mit Schnee. Ganz vorweg – der Chef am Steuer hat dieses 
Problem ganztägig gemeistert. In Radebeul besucht man das 
Karl-May-Museum. Für manche war es ein Wiederholungsbe-
such, für einige neu. Alle haben sich aber sehr für alle Muse-
umsbereiche interessiert und ihre Erinnerungen an die Jugend-
zeit aufgefrischt.

Zum Kaffeetrinken war das bestgelegene Restaurant – das 
Spitzhaus – ausgewählt. Alles gut. Nur die Aussicht über die 
Stadt und die Weinberge war nur zu erahnen. Wenn man auf 
einen Berg fährt hat man eben zwei Möglichkeiten …

Nun ging es zum Schloss Wackerbarth, dem Zentrum des 
Sächsischen Weinbaus. Die Weinhänge in Schnee gehüllt. Der 
Anblick war schon die komplizierte Anfahrt durch Radebeul 
und um Radebeul herum wert. Es gab Glühwein, manche kos-
teten die Bratwurst. Und allmählich, je dunkler es wurde umso 
deutlicher sichtbar wurden die Illuminationen am Hang. Der 
beleuchtete Weinberg war das Spektakel. Es hat sich gelohnt.

So kam wieder die Erkenntnis: Alleine fahren wir so nicht hin, 
aber mit der AWO immer gerne und nächsten Monat wieder.

G. Rösner

Einladung

An alle Jagdgenossen der 
Jagdgenossenschaft Bergwitz

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Bergwitz lädt zur 
Mitgliederversammlung ein:

Termin: Donnerstag, 18.04.2024
Ort: Gaststätte Rettel, Dorfstraße 51, 

06901 Kemberg OT Klitzschena
Zeit: 18.00 Uhr

Tagesordnung
1. Eröffnung u. Begrüßung
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung u. Be-

schlußfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Kassenwarts
6. Bericht der Jäger
7. Diskussion zu den Berichten
8. Entlastung Vorstand
9. Wahl der Rechnungsprüfer
10. Beschlussfassung zur Auszahlung des Reinertrages
11. Diskussion
12. Schließen der Veranstaltung

Der Vorstand

Einladung zum Frauentag
Am Sonntag, dem 17. März 2024, findet um 
14.30 Uhr auf dem Dabruner Weinberg anlässlich 
des Internationalen Frauentages ein „Generati-
onsübergreifender geselliger Nachmittag“ statt, 
zu dem die Frauen der Ortschaft Dabrun 
herzlich eingeladen sind.
Der Unkostenbeitrag beträgt 7,00 €.

Ihr Ortsbürgermeister
Rolf Klopotowski
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Heimspiel gegen den 
FC Grün-Weiß Piesteritz

Am Samstag, den 2. März um 14:00 Uhr beginnt 
auf dem Sportplatz Kemberg die Rückrunde der 
Landesliga-Saison. 
Dabei kommt es sogleich zu einem brisanten Derby, denn Geg-
ner ist der FC Grün-Weiß Piesteritz. In der vergangenen Sai-
son siegten wir deutlich, doch in diesem Jahr liefern sich beide 
Teams einen spannenden Kampf um die Nummer 1 im Kreis. 
Wir laden alle Sportfreunde ein, unsere Männer zu unterstützen 
und gemeinsam wieder ein großes Spiel zu erleben.

René Geißler
SV Rot-Weiß Kemberg

Nachruf

Die Stadt Kemberg trauert um ihren Ehrenbürgermeister

Herrn Rainer Schubert
der am 30.01.2024 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Herr Schubert engagierte sich seit Mai 1990 kommunalpolitisch in der Stadt Kemberg, wirkte 1992 als Stadtrat maßgeblich 
bei der Vorbereitung zur Gründung der Verwaltungsgemeinschaft Kemberg mit und war von 1999 bis 2009 Vorsitzender des 
Gemeinschaftsausschusses. Durch sein stetiges Bestreben zum Wohle der Stadt Kemberg wurde er bei den Kommunalwah-
len 2001 als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Kemberg gewählt und 2008 durch Wiederwahl erneut in dieses Amt be-
rufen. Gleichzeitig vertrat er die Stadt in Ausschüssen, Vereinen und Verbänden. Mit Bildung der Einheitsgemeinde Kemberg 
im Jahre 2010 übernahm Herr Schubert das Ehrenamt des Ortsvorstehers der Stadt Kemberg bis zu seinem Ruhestand im 
Jahr 2014.

Für seine besonderen Verdienste und Leistungen während seines jahrzehntelangen Ehrenamtes sowie seine verlässliche und 
engagierte Mitwirkung an unzähligen kommunalen Projekten, wurde Herrn Rainer Schubert am 22.01.2016 die Ehrenbezeich-
nung „Altbürgermeister“ der Stadt Kemberg verliehen.

Die Stadt Kemberg wird ihm in großer Dankbarkeit und Wertschätzung ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Gattin und seinen Angehörigen.

Im Namen Im Namen
der Stadt Kemberg des Ortschaftsrates Kemberg

Torsten Seelig Birgit Tauscher
Bürgermeister Ortsbürgermeisterin

Kemberg, im Januar 2024

Rotta

Einladung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Rotta lädt zu seiner 
18. Mitgliederversammlung ein

Termin: Donnerstag, den 21. März 2024
Ort: Kiez Friedrichsee, Saal
Zeit: 18:00 Uhr – Einlass ab 17:00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung u. Begrüßung
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung u. Beschluss-

fähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Rechenschaftsbericht
5. Kassenbericht zum Jagdjahr 2023/24
6. Bericht der Revisionskommission
7. Diskussion

- zu den Berichten
- Bericht der Jagdpächter

8. Entlastung des Vorstandes zum zurückliegenden Ge-
schäftsjahr

9. Beschlussfassung:
9.1 Auszahlung Jagdpacht 2023/24
9.2 Wahl der Kassenprüfer
10. Schließen der Versammlung
11. Gemeinsames Abendessen

Edelfried Schimmel
Vors. Der JG Rotta

Das Amts- und Mitteilungsblatt im 
gewohnten Zeitungsformat. Sieht aus 
wie die gedruckte Ausgabe. Aber mit allen 
nützlichen digitalen Zusatz-Anwendungen.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2750

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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In der vorweihnachtlichen Zeit duftete es im ganzen Haus wie in 
der Weihnachtsbäckerei. Die großen und kleinen Weihnachts-
bäcker haben fleißig Plätzchen gebacken und sie am Ende mit 
bunten Streuseln verziert. Alle Kinder hatten viel Spaß beim Ba-
cken und Naschen und waren ganz stolz auch ein paar Lecke-
reien an die Eltern zu verschenken.

Ein herzliches Dankeschön übermitteln wir auch in diesem Jahr 
wieder an Tino Schröter vom Pflanzenhof in Schleesen, für die 
Spende des wunderschönen Weihnachtsbaumes für unseren 
Kindergarten. Wir bedankten uns persönlich mit Gesang auf 
dem Pflanzenhof und übergaben unseren selbst gebackenen 
Tannenbaum.

Wenige Tage später war es endlich soweit. Der Weihnachts-
mann besuchte uns mit Rute und einem schweren Sack voller 
Geschenke. Holler boller Rumpelsack, der Weihnachtsmann 
trägt ihn huckepack.
Ho, ho, ho ertönte eine tiefe Stimme … und es klopfte an der 
Tür. Der Weihnachtsmann wurde von uns herzlich mit Gesang 

 Rackith

„Weihnachtszauber in der  
Kita Sonnenschein“

Advent, Advent ein Lichtlein brennt.
Schneegestöber in der Nacht und pudrig liegt die weiße Pracht!
Pünktlich zum 1. Advent hielt der Winter, zur großen Freude al-
ler Kinder, Einzug. Hinaus ging es in das weiße Schneegestö-
ber. Die Landschaft sieht verzaubert aus und alle freuten sich 
sehr darauf. Die Kinder der Kita bauten gemeinsam den ersten 
Schneemann, rodelten auf dem Schlitten über den Spielplatz 
und zum Abschluss gab es eine große Schneeballschlacht.
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begrüßt. Alle Kinder staunten und waren ganz aufgeregt. Es 
wurden Gedichte aufgesagt und zur Stärkung bekam der Weih-
nachtsmann Plätzchen überreicht. Anschließend gab es für alle 
Kinder die Geschenke und nach dem auspacken viele leucht-
ende Kinderaugen.

Text & Fotos: Kita Schleesen

 Wartenburg

Liebe Wartenburger, sehr geehrte Damen und Herren,
die ersten Höhepunkte im neuen Jahr sind Vergangenheit. Die 
5. Jahreszeit ist leider schon wieder Geschichte, doch neue 
Aufgaben kommen auf uns zu.
Neben Ostern, Pfingsten und runden Geburtstagen steht die-
ses Jahr ein großes Wahlprogramm an.
Am 09. Juni 2024 finden die Europawahl und die Kommunal-
wahlen des Landes Sachsen-Anhalt statt.
Es werden der Kreistag Wittenberg, ein neuer Stadtrat von 
Kemberg und in allen Ortschaften neue Ortschaftsräte für die 
nächsten fünf Jahre gewählt. Ich rufe Sie auf, mit Verantwor-

tung für unseren Ort zu übernehmen. Es geht um unsere Ge-
meinde und unsere Stadt. Jeder sei angesprochen:
Sowohl die Jugend mit ihrer unbekümmerten Dynamik, als auch 
die ältere Generation mit ihrer Lebenserfahrung sind gefragt 
und werden benötigt. Gehen Sie nicht nur zur Wahl, sondern 
stellen Sie sich auch zur Wahl.
Bei Anfragen gebe ich gerne Auskunft.

Ihr Ortsbürgermeister
Eckbert Kunze

Seniorenkarneval 2024 in Wartenburg!
Was für ein Tag! Was für ein Karnevalsverein! Was für eine Ju-
gend, auf die wir sehr stolz sein können! Im Namen aller Senio-
rinnen und Senioren aus Wartenburg, Globig, Dabrun-Melzwig, 
Rackith und vielen anderen Orten aus Nah und Fern, möchte 
ich mich beim Carneval Club Wartenburg bedanken. Beson-
derer Dank an Kai Tilliger, für diesen gelungenen Nachmittag. 
Wir alle wissen, dass eine solche Veranstaltung nur mit sehr 
viel Zeit, viel Übung, viel Engagement und auch mit viel Orga-
nisationstalent gelingen kann. Nicht nur die Großen, die uns 
mit ihren Einlagen zum Lachen brachten, sondern auch die 
Funkengarde mit ihrem Gardetanz in neuen Uniformen und die 
beiden Prinzengarden, haben uns mit ihren Darbietungen sehr 
erfreut. Die Schutztruppe mit ihren kleinen Kanonieren, Franz 
Kusserow und Maximilian Jentzsch, waren sehr konzentriert an 
der Kanone am Arbeiten, um Kamelle unter die Gäste zu schie-
ßen. Nach langer Pause gibt es auch wieder Nachwuchs in der 
Bütt. Zwei junge Talente, Nele Tilliger und Hanna Haberzeth, 
meisterten ihre Sache ganz hervorragend. Nicht zu vergessen, 
das Streitgespräch zwischen Vater und Sohn (Kai und Moritz 
Tilliger), bei dem sich sicherlich viele Väter und Söhne wieder-
erkannt haben. Ein großes Dankeschön an unser diesjähriges 
Prinzenpaar, Torsten I & Juliane I, die sehr hübsch anzusehen 
waren und alle, mit ihrem sehr originellen „Lieblingsschlager 
der Prinzessin“, überrascht haben. Viele junge Mädels und 

Frauen haben bereits im Kindergarten mit dem Karneval be-
gonnen, sind dem Verein immer treu geblieben und jetzt Trai-
nerinnen der Garden. So hat Dorothee Kleffe, die schon sehr 
viele Jahre Trainerin der Funkengarde ist, nun das Zepter an 
Anika Jentzsch übergeben. Es war ein wunderbarer Auftritt und 
deshalb, danke an Anika und die Funkengarde des CCW. Do-
rothee trainiert nun die große Prinzengarde und die ehemalige 
Funke Melika Andersch hat die Aufgabe, die Mäuse der kleinen 
Prinzengarde in Reih‘ und Glied zu bringen, was nicht immer 
so einfach ist. Beide Prinzengarden haben ihre Sache ganz toll 
gemacht und uns mit so viel Spaß am Tanzen begeistert. Auch 
einen Dank an die Karnevalsfrauen für den selbstgebackenen 
Kuchen, die gute Bewirtung und den unermüdlichen Einsatz, 
vor, während und nach der Veranstaltung. Und zuletzt, Dank an 
alle hinter den Kulissen, ohne die dieser Nachmittag nicht rei-
bungslos ablaufen würde. Wir Seniorinnen und Senioren freuen 
uns schon auf die nächste Session, die Jubiläumsveranstaltung 
zum 60. Karneval 2025 und hoffen, dass alle gesund bleiben 
und es auch im nächsten Jahr ein gelungener Nachmittag wird, 
denn die ersten Tische sind schon reserviert.

Mit einem „LU – WA“ grüße ich alle ganz herzlich.

Doris Franzke



16 | Nr. 2/2024Anzeigenteil
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Ihren Ostergruß!

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Ihre Medienberaterin vor Ort

Sarina Grütz berät Sie gerne.
0171 4144035 | s.gruetz@wittich-herzberg.de
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Seit über 
150 Jahren

im Dienste der
Hinterbliebenen

Tag und Nacht

Wittenberger Beerdigungsinstitut

Tel. (0 34 91) 4 17 20

• Hausbesuche  
 auf Wunsch

• Erledigung sämtl.  
   Formalitäten

• Überführungen

• Abschied in 
   unserer Trauerhalle

• BestattungsvorsorgeMarstallstr. 9 - 10 · 06886 Luth. Wittenberg     

Ältestes Institut am Platze

Im Sterbefall wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Bestattungsinstitut der Tischler eG
gegründet 1945

Mitglied im Bundesverband des Deutschen Bestattungsverbandes e.V.

❑ Erd-, Feuer- und Seebestattungen
❑ Erledigung sämtlicher Formalitäten
❑ Hausbesuche auf Wunsch
❑ Eigene Trauerhalle
Tag und Nacht dienstbereit

Telefon: 03491/411786
Sternstr. 90/Ecke Bossestr. · 06886 Lutherst. Wittenberg

Hilfe in schweren Stunden

Ewiges Licht für ein
liebevolles Gedenken Anzeige

Traditionell zündet man an Allerheiligen eine Kerze an, um ei-
nen Moment innezuhalten und der Verstorbenen zu gedenken. 
Überall leuchten dann die roten und weißen Lichter - und zwar 
nicht nur auf Friedhöfen, sondern zunehmend auch an Orten, 
die Hinterbliebene mit ihren Lieben in Verbindung bringen. Für 
diese ganz besonderen Augenblicke des Gedenkens gibt es im 
Handel auch besondere Lichter in stilvollen, ausdrucksstarken 
Designs. Die emotionalen Botschaften des ewigen Lichts las-
sen das Anzünden somit zu einem noch persönlicheren Moment 
werden. Ganz klassisch wirkt beispielsweise ein in schwarz-weiß 
gehaltenes Motiv mit der Aufschrift „Du fehlst!“ in Kreuzform. 
Moderner hingegen ist ein Herz mit der Inschrift „Für immer im 
Herzen“. Ein Baum mit einem roten Blatt als Blickfang wiederum 
sagt „Geliebt und unvergessen“. 

Für Kinder, die gedenken, 
gibt es ebenfalls besonders 
liebevolle Designs. Die Lich-
ter mit Engelmotiv und der 
Aufschrift „Möge ein Engel 
Dich immer begleiten“ so-
wie das Bärchenmotiv auf 
rotem Grablicht mit der Auf-
schrift „Du fehlst!“ spenden 
Trost. Ein Deckel schützt die 
Flammen der Grablichte vor 
Wind und Regen. Weitere 
Ideen für schöne Grablichter 
gibt es im örtlichen Fach-
handel. iprFoto: Grablicht/interPress
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Einzigartige Wünsche Anzeige 

erfordern eine besondere Vorsorge
Im November werden traditionell die Gräber verstorbener An-
gehöriger besucht. Der Trauermonat regt viele Menschen aber 
auch dazu an, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken 
und über die Frage, wie man selbst beigesetzt werden möchte. 
Die Bestattungskultur ist inzwischen sehr vielfältig geworden. 
Man kann seine letzte Ruhestätte im Wald finden oder entschei-
den, dass die Urne mit der Asche dem Meer übergeben werden 
soll. Bei einzigartigen Wünschen kommen auf die Angehörigen 
allerdings oft auch Kosten zu. Wer zu Lebzeiten eine Vorsorge 
für den eigenen Sterbefall betreibt, entlastet die Hinterbliebenen 
doppelt: Sie müssen die Kosten der Bestattung nicht tragen und 
sind von der Entscheidung über Form und Ablauf befreit. Die 
Vorsorge für den Todesfall ist umso wichtiger, wenn man sich zu 
Lebzeiten für eine besondere Form des Gedenkens entscheidet: 
einen Erinnerungsdiamanten.
Den Hinterbliebenen wird mit einem Erinnerungsdiamanten eine 
spezielle und unvergängliche Erinnerung über Generationen 
weitergegeben. Er ist ein Symbol der Liebe, Verbundenheit und 
Wertschätzung. Bereits zu Lebzeiten kann man Größe, Anzahl 
und den passenden Schliff auswählen, die Angehörigen erhalten 
nach dem Tod den oder die Diamanten. Das Verfahren zur Um-
wandlung der Kremationsasche in einen synthetischen Edelstein 
wurde vor 15 Jahren in der Schweiz entwickelt. Dabei werden 
die Asche oder auch die Haare von Verstorbenen transformiert 
und erzielen identische physikalische und chemische Eigen-
schaften wie die des in der Natur gewachsenen Diamanten. 

djd 63044

Foto: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten
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Mehrtagesfahrten
REISE DES MONATS
4 TAGE FRÜHLINGSERWACHEN AM GARDASEE
Busfahrt, 3 x Ü/HP im 4-Sterne-Hotel Garda Forte Charme in Nago Torbole, Grappa-
Probe im Hotel, Gardasee-Rundfahrt, Besichtigung Ölmühle, Ausflug Verona inkl. 
Stadtführung
20.03.-23.03.2024 377,- € p. P./DZ

8 TAGE KURURLAUB IM SEEBAD KOLBERG
Busfahrt, 7 x Ü/HP im 3-Sterne-Hotel New Skanpol, ärztliche Konsultation mit 
Erstellung des Kurplans, 2 Kuranwendungen pro Werktag (10 pro Woche), kostenfreie 
Nutzung von Hallenbad, Whirlpool, Sauna & Fitnessraum
30.03.-06.04.2024 / 06.04.-13.04.2024 564,- € p. P./DZ

6 TAGE NORDISCHE BRISE
Busfahrt, 5 x Ü/HP im 3-Sterne-Hotel Alter Landkrug in Nortorf, Ausflug Holsteinische 
Schweiz, Stadtrundfahrt Kiel, 5-Seen-Schifffahrt, Ausflug Perlen der Ostsee, 
Stadtrundgang Lübeck, Ausflug Husum & St. Peter Ording, Ausflug Helgoland inkl. 
Fährüberfahrt
21.04.-26.04.2024 740,- € p. P./DZ

4 TAGE STRASSBURG IM ELSASS
Busfahrt, 3 x Ü/FR im Ibis Styles Hotel, 1 x Abendessen im Hotel, 2 x Abendessen in Straßburger 
Restaurant, Stadtführung Straßburg, Bimmelbahnfahrt durch die Weinberge, Weinprobe beim 
Winzer, Rundfahrt Weinstraße Elsass, Besuch Colmar, Schifffahrt auf der Ill, City Tax
06.05.-09.05.2024 434,- € p. P./DZ 

5 Tage Romantischer Schwarzwald
Busfahrt, 4 x Ü/HP im 3-Sterne Hotel Zur Traube, Tagesausflug Freiburg, Schifffahrt 
auf dem Titisee, 1 x Kaffee & Schwarzwälder Kirschtorte, Tagesausflug Elsaß & 
Colmar, Rundfahrt Hochschwarzwald, Kurtaxe
12.05.-16.05.2024 540,- € p. P./DZ

5 Tage Grandiose Sternfahrt im 4-Länder-Eck
Busfahrt, 4 x Ü/HP 4-Sterne-superior Boutique Hotel Mittagsspitze in Damüls, 
Ganztagsausflug Liechtenstein & Schweiz, Ganztagsausflug Appenzeller Land & 
St. Gallen, Ganztagsausflug 4-Pässe-Fahrt, Kurtaxe
13.05.-17.05.2024 659,- € p. P./DZ 

8 Tage Sommerurlaub an der polnischen Ostsee
Busfahrt, 7x Ü/HP im 4-Sterne-Hotel Delfin in Dabki, täglich kostenfreie Nutzung 
Schwimmbad & Whirlpool (10-20 Uhr), Dampfbad & Sauna
(16-20 Uhr), Bademantel auf jedem Zimmer
25.05.-01.06.2024/ 01.06.-08.06.24 499,- € p. P./DZ 

8 Tage Sommerurlaub in Kolberg
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Hotel Jantar Spa, kostenfreie Nutzung von Schwimmbad, Whirl-
pool, Sauna & Dampfbad, Kurpaket zubuchbar
02.06.-09.06.2024 / 09.06.-16.06.2024 554,- € p. P./DZ 

6 Tage Sommerurlaub im AHORN Seehotel Templin
Busfahrt, 5 x Ü/HP im 3-Sterne-superior AHORN Seehotel Templin, kostenfreie Nut-
zung des hoteleigenen Innenpools, kostenfreie Nutzung des wechselnden Freizeit- & 
Abendprogramms des Hotels, Kurtaxe
14.07.-19.07.2024 535,- € p. P./DZ 

4 Tage Charmantes Flandern
Busfahrt, 3 x Ü/FR im guten Mittelklassehotel in Brüssel, Ausflug Brügge & Gent, Stadtfüh-
rung Brügge, Grachtenrundfahrt Brügge, Stadtführung Gent, Stadtführung Brüssel, Freizeit 
in Brüssel
01.08.-04.08.2024 479,- € p. P./DZ

7 Tage Von Prag bis Wien mit Bratislava & Budapest
Busfahrt, 6 x Ü/HP in guten Mittelklassehotels, Stadtführung Prager Altstadt, Führung 
Prager Burgviertel, Stadtführung Bratislava, Budapest & Wien, Ausflug Donauknie, 
Ortstaxe
05.08.-11.08.2024 899,- € p. P./DZ

4 Tage Weinwandern am Rhein
Busfahrt, 3 x Ü/HP im 3-Sterne-superior-Hotel Das Ebertor, Wanderung „Auf den 
Spuren der Römer & des Weines“ mit örtlichen Wein- & Wanderguide, Wanderung 
„Traumschleife Elfenlay“ mit örtlichen Wein- & Wanderguide, Fahrt mit dem Sessellift, 
Weinprobe, Freizeit in Boppard
12.08.-15.08.2024 499,- € p. P./DZ

04.04.2024  Erlebe Wernigerode & Harzer Baumkuchen  70 € p.P.
16.04.2024  Riesa und seine Nudeln & der Windmüller  75 € p.P.
18.04.2024  Schlosspark Pillnitz & Landschloss Zuschendorf  75 € p.P.
20.04.2024  Slubice Polenmarkt  39 € p.P.
24.04.2024  Spargelzeit auf dem Erlebnishof Klaistow  71 € p.P.
27.04.2024  Landesgartenschau Bad Dürrenberg  59 € p.P.
07.05.2024  Leipzig entdecken u. Schifffahrt Markkleeberger See  75 € p.P.
11.05.2024  Hamburg Hafengeburtstag  72 € p.P.
11.05.2024  Wir feiern Muttertag in der Niederlausitz 
 mit den „Alpensternen“  79 € p.P.

13.05.2024  Musikalischer Muttertag in Falkenhain  85 € p.P.
15.05.2024  Besichtigung Wasserstraßenkreuz und Magdeburg  71 € p.P.
16.05.2024  Spargel Spargel Spargel - Auf ins Elbtal  79 € p.P.
18.05.2024  Besuch der Saale-Weinmeile Bad Kösen  45 € p.P.
18.05.2024  Slubice Polenmarkt  39 € p.P.
21.05.2024  Auf den Spuren von Goethe und Schiller - 
 Weimar erkunden  70 € p.P.
23.05.2024  Lausitzer Seenland & Schifffahrt Senftenberger See  79 € p.P.
29.05.2024  Schloss Sanssouci und Schlösserschiffsrundfahrt  89 € p.P.

Wir beraten Sie gern! Tel.: 03491 - 414820 Bürgermeisterstraße 7 · 06886 Lutherstadt Wittenberg, 
9:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 Uhrwww.wricke-touristik.de

Tagesfahrten

Geschäftsanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Zahnarzt.

Amts- und Mitteilungsblatt.Machen Sie auf sich Aufmerksam! 
wittich.de



MOVE IT! Landkreis Wittenberg 3387 Frühjahr 2024
- Anzeigenteil -

Sie werden die Schule erfolgreich beenden und wollen 
endlich ins Berufsleben starten?

Dann werden Sie Teil unseres Teams!

Die Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH ist seit langem als 
Ausbildungsbetrieb tätig und ermöglicht Jahr für Jahr jungen Schul-

absolventen (m/w/d) den Einstieg in das Berufsleben. 

Wir bieten Ihnen folgende Ausbildungsplätze für den  
 Ausbildungsbeginn 2024 an:                  

Generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d)
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Restaurantfachkraft (m/w/d)
Hotelfachkraft (m/w/d)

Koch (m/w/d)                                 

Des Weiteren sind wir Praxispartner für verschiedene duale 
Studiengänge sowie für die Ausbildung zum 

Physiotherapeuten (m/w/d) und Masseur (m/w/d).

Bewerbungen an:
Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH, 

Kurpromenade 1, 06905 Bad Schmiedeberg, personal@embs.de
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.eisenmoorbad.de.

Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH

- Anzeigenteil -

MOVE IT!
Ausbildungs- und Stellenbörse

• Bekannte 
Pendlerportale:

www.blablacar.de
www.bessermitfahren.de
Viele dieser Portale sind 
auch als App erhältlich.

• So funktioniert‘s:
App downloaden oder 
Seite im Internet öffnen 
- Angebot einstellen 
oder suchen - Sprit 
sparen oder günstig 
von A nach B kommen.

❱ Folgende Dinge 
sind zu beachten:

Das Foto von Dir sollte 
aktuell sein. 

Verwende kein Passfoto, 
kein Ganzkörperfoto und 
vor allem keine Bilder 
von facebook, instagram 
oder Urlaubsschnapp-
schüsse, denn diese 
gelten als unseriös. 

Blickkontakt, ein offenes 
Lächeln und eine Darstel-
lung von Kopf bis Schul-
tern in eleganter, seriöser 
Kleidung kommen gut bei 
den Arbeitgebern an.

> > >  Dein 
Bewerbungsfoto 

IT!IT!IT!
Ausbildungs- und Stellenbörse
Ausbildungs- und Stellenbörse

StarteJetzt durch im 

Berufsleben!
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Häusliche Kranken- und Altenpflege
GmbH

Typische Branchen

• in Krankenhäusern, 
Facharztpraxen oder 
Gesundheitszentren

• in Altenwohn- und 
-pflegeheimen

• bei ambulanten 
Pflegediensten

• in Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege

• in Hospizen
• in Wohnheimen für 

Menschen mit 
Behinderung

❱ Kernkompetenzen
• Ambulante/

mobile Pflege
• Ambulanz
• Angehörigenberatung
• Behandlungspflege
• Chirurgie
• Geriatrie, Gerontologie
• Gerontopsychiatrie 
• Grundpflege
• Gynäkologie, Urologie 
• Indirekte Pflege
• Innere Medizin 
• Intensivmedizin

• Krankenhaus-, 
Praxishygiene

• Krankenpflege
• Nephrologie
• Neuropädiatrie
• Orthopädie
• Patientenbetreuung
• Pflegebegutachtung
• Pflegedokumentation
• Rehabilitation
• Rettungsmaßnahmen, 

Erste Hilfe
• Stationsdienst
• Sterbebegleitung

PFLEGEFACHMANN (M/W/D)

❱ Die Ausbildung im Überblick
Pflegefachmann/-frau ist eine bundesweit ein-
heitlich geregelte Ausbildung an Berufsfach-
schulen für Pflege sowie an Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen. Sie dauert 3 Jahre und 
führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. Ist 
im Ausbildungsvertrag ein entsprechender Ver-
tiefungseinsatz vereinbart, können die Auszubil-
denden für das letzte Drittel der Ausbildung ent-
scheiden, ob sie die begonnene Ausbildung als 
Pflegefachmann/-frau fortsetzen oder ob sie die 
Ausbildung neu ausrichten auf einen Abschluss 
als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-
in oder Altenpfleger/-in. Daneben besteht die 
Möglichkeit, eine Pflegeausbildung im Rahmen 
eines Hochschulstudiums zu absolvieren.

❱ Aufgaben und Tätigkeiten
Pflegefachleute pflegen und betreuen Men-
schen aller Altersstufen in den Bereichen Kranken-
pflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. 
In der Grundpflege betten sie hilfsbedürftige 
Menschen und unterstützen sie bei der Nah-
rungsaufnahme und Körperpflege. In der am-
bulanten Pflege arbeiten Pflegefachleute auch 
mit Angehörigen zusammen und unterweisen 
diese z.B. in Pflegetechniken. Sie versorgen in 
Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und 

Ärztinnen z.B. Wunden und führen Infusionen, 
Blutentnahmen und Punktionen durch. 
Außerdem assistieren sie bei Untersuchungen, 
verabreichen den Patienten ärztlich verordnete 
Medikamente oder Injektionen und bereiten sie 
auf operative Maßnahmen vor. 
Darüber hinaus übernehmen sie Organisations- 
und Verwaltungsaufgaben wie die Ermittlung 
des Pflegebedarfs und die Planung, Koordinati-
on und Dokumentation von Pflegemaßnahmen. 
Auch bei der Patientenaufnahme, in der Quali-
tätssicherung und bei der Verwaltung des Arz-
neimittelbestandes wirken sie mit.

- Anzeige -



MOVE IT! Landkreis Wittenberg 3387 Frühjahr 2024

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

- Anzeigenteil -

BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Während man sich vor wenigen Jahren noch mit Bewerbungsmappe über den postalischen Weg 
beworben hatte, wünschen sich Unternehmen heute zumeist eine Online-Bewerbung. Einige Be-
triebe haben dazu sogar bereits entsprechende Bewerbungsportale eingerichtet. Viele Firmen 
weisen meist in ihren Stellenangeboten darauf hin, in welcher Form die Bewerbung erfolgen soll.

❱ Unsere Tipps:
• Bei der Online-Bewerbung handelt es sich 

grundsätzlich um eine digitale Bewerbungs-
mappe, die entweder in einem Webportal 
hochgeladen oder per Mail versendet werden 
und grundsätzlich (wenn nicht anders ge-
fordert) aus den Bestandteilen Anschreiben, 
Deckblatt (optional), Lebenslauf, eventuell ei-
nem Motivationsschreiben oder einer Projekt-
liste sowie Zeugnissen und berufsbezogenen 
Zertifikaten als Anlage bestehen soll.

Grundsätzlich gilt bei der Zusammenstellung 
der Inhalte auf eine einheitliche Formatierung 
mit gleichbleibendem Design und Schriftgröße 
sowie die Vermeidung von Rechtschreib- und 
Tippfehlern zu achten.
• Der Lebenslauf sollte tabellarisch aufgebaut 

und übersichtlich gestaltet sein sowie alle re-
levanten Qualifikationen und Fähigkeiten für 
die Stellenausschreibung beinhalten.

• Die einzelnen Bestandteile sollten in einer 
PDF-Datei zusammengefasst werden, so bleibt 
es übersichtlich. Dazu finden sich online kos-
tenlose Programme (wie etwa PDF24 oder 
PDFCreator).

• Sollten Dateien in einem Portal hochgeladen 
werden, achte darauf, die Dateien passend zu 
ihren Inhalten zu benennen und auch den Na-
men in der Beschreibung hinzuzufügen, Bsp. 
Lebenslauf_Vorname_Nachname.pdf.

• Eine Unterschrift auf der Online-Bewerbung 
ist zwar kein Muss, verschafft dem Ganzen 
aber etwas an Professionalität. Die Unter-
schrift kann entweder eingescannt werden 
(unbedingt ein weißes Blatt verwenden!) oder 
per Maus, Touchpad oder Touchscreen digital 
gezeichnet werden.

• Bevor die Mail mit den Unterlagen versendet 
wird, sende dir selbst eine Probe-Mail zu und 
überprüfe, ob alles korrekt ist. Lege dir dazu 

– falls nicht vorhanden – eine seriöse E-Mail-
Adresse zu, die Vor- und/oder Nachname bzw. 
die Initialen beinhaltet.

• Beachte, dass Firmen Online-Bewerbungen 
ausdrucken. Es lohnt sich also, nach Fertig-
stellung deiner Online- Bewerbung, alles ein-
mal auszudrucken und auf Papier Korrektur 
zu lesen und „Schönheitsfehler“ zu beseitigen.

• Im Regelfall sollte die PDF-Datei nicht größer 
als 3 MB sein, da sonst die Gefahr besteht, 
dass sie im Spam-Ordner des Empfängers 
landet und nie gelesen wird.

KOMM ZU UNS!

Bewerbung an:

In das Team Verkauf (Vollzeit 40 h)
❱ Sie haben:
• eine kaufmännische Berufsausbildung oder 

Berufserfahrungen im Verkauf
• sehr gute MS-Office Kenntnisse

❱ Sie sind:
• kontaktfreudig und haben Spaß am Telefonieren
• sorgfältig, belastbar und flexibel
• ein Teamplayer mit einer schnellen Auffassungsgabe

m/w/d

info@wittich-herzberg.de
Stichwort „Bewerbung Verkauf“ 

LINUS WITTICH Medien KG | An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)

• Dos und Don’ts im
Vorstellungsgespräch

+ Pünktlichkeit
+ über das Unternehmen

informieren
+ Höflichkeit
+ gepflegtes Erscheinen
+ sachlich bleiben

– zu lascher Händedruck
– zu flachsige Antworten
– Kaugummi kauen
– Mobiltelefon anlassen
– unüberlegt losplappern
– Unpünktlichkeit
– sich überschätzen
– bei der Begrüßung

falsche Anrede (Name)
oder Firma nennen

Stahl- und Metallbau + Stahlbau-Montage
Wir sind einmittelständisches Unternehmenmit einem fachlich kompetenten
Personalstamm von 45 Mitarbeitern, die in den Bereichen technisches Büro,
Stahlbau, Montage und Handel eingesetzt sind. Uns stehen drei Produktions-
hallen (u. a. 36 m x 80 m) mit allen stahlbauspezifischen Maschinen bzw.
Brückenkräne in jeder Halle von 8 t und 10 t zur Verfügung.

Deine Zukunft bei uns.
Wir bilden aus:

Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionsmechaniker

� 3,5 Jahre Ausbildungszeit � Theorie in den BbSWittenberg
� Praxis:
• firmenintern in Jessen-Gerbisbach/Montage
• überbetriebliche Grundlehrgänge durch die Handwerkskammer
• überbetriebliche Ausbildung • MSG-Schweißen
• Fügen u. thermisches Trennen • Leichtmetall- u. Edelstahlbearbeitung

Nachder Ausbildung
Einsatzbereiche:
� Fertigung in Jessen-Gerbisbach � Montage bundesweit

Qualifikationsmöglichkeiten:
�Qualifikationen z. MAG- u. E-Schweißer � Meisterausbildung

Du solltest folgende Voraussetzungenmitbringen:
� guten Realschulabschluss � technisches Interesse
� Teamfähigkeit � Zuverlässigkeit

Interesse geweckt?
Dannbewirb dich doch einfach.

Profil Stahl- undMetallbau GmbH
Gerbisbacher Dorfstraße 59 • 06917 Jessen
Tel.: 0 35 37/21 56 73 • Fax: 0 35 37/21 56 74

E-Mail: info@profil-stahlbau.de

Profil GmbHProfil GmbH

- Anzeige -



22 | Nr. 2/2024Anzeigenteil

������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���	������
���������������������������������

������������������
������	����������������������������������
�������������������������	������������� ��������	����������������
������ ����������������������	������ ���������������������������
�������
������������������������������������������������ �����
���������������������� �������������������������������������

Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag. 
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für die ganze Familie
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 Hubschrauber-Rund� ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha�  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mit� ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti� ung 
FLY & HELP gespendet.

 Bestellen Sie jetzt!
 Buchungscode: LW05

 www.hubschraubertag.de oder 
telefonisch unter 02688/989012
 Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

 Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:
Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern 
eine Zukunft. Es fl ießen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne 
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie 
mehr über FLY & HELP unter www.fl y-and-help.de

 Abfl ugorte und Termine 2024
Datum Tag Flug
07.06.24 Freitag Leipzig/Halle (nachmittags)
08.06.24 Samstag Dresden
09.06.24 Sonntag Berlin

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  80.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 140.- p.P.) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

 Veranstalter: Prime Promotion GmbH, Änderungen vorbehalten

Ihr Abfl ugort

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.huschraubertag.de

* Die Flüge werden von Berufspiloten 

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt und 

ohne Unterschrift gültig. Barauszahlung 

ist nicht möglich. Bei Verlust des Tickets 

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.hubschraubertag.de

 Reiner Meutsch, Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

 € 80.-
 pro Person ab 

 Ideal als 
Geschenk!
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Rechtsanwaltskanzlei Kühn & Schreiber
RA Kühn
Verbraucher-
insolvenzrecht
(Privatinsolvenz)
Forderungseinziehung
Arbeitsrecht

RA M. Schreiber
Verkehrsrecht
(Unfallregulierung, Bußgeld)
Familienrecht (Scheidung, Unterhalt)
Erb- und Mietrecht
Allgemeines Zivilrecht

RA Dr. St. Schreiber
Wirtschaftsrecht
(Gesellschafts-, Bank- und 
Steuerrecht)
Bau- und Vertragsrecht
Arbeits- und Sozialrecht

Büro Gräfenhainichen, Parkstr. 24, Tel.: 03 49 53/3 35 75, Fax:  3 35 76 E-Mail:  kontakt@ra-nks.de
Büro Bad Düben, Neuhofstr. 23, Tel.: 03 42 43/2 88 65, Fax:  2 88 66                           www.ra-nks.de 

Thomas Abendroth
Selbitzer Dorfstraße 53

06901 Kemberg / OT Selbitz

Tel.: 03 49 28.2 04 20 · Fax: 03 49 28.2 00 07
Handy: 01 63.4 92 04 20 · T.Abendroth@t-online.de

Versicherungsmakler




Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
Angelika Hartung
Leipziger Neumarkt 14 | 06901 Kemberg 
Telefon: 034921/21366 
E-Mail: angelika.hartung@vlh.de

FINANZEN VERSICHERUNGENRECHT

Gesetzliche Absicherung - Anzeige -

Die gesetzliche Sozialversicherung in Deutschland hat eine lange 
Tradition und ist die wichtigste Institution der sozialen Sicherung. 
Die Für- und Vorsorge durch die Sozialversicherung ist gesetz-
lich eng geregelt, die Organisation erfolgt durch selbstverwaltete 
Versicherungsträger. Sie bildet im Bereich der sozialen Sicherung 
den wichtigsten Baustein. Jedoch hat unsere Sozialversicherung 
– untergliedert in die Gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-, 
Unfall- und Arbeitslosenversicherung – zahlreiche, umfangreiche 
und komplexe Rechtsvorschriften. Zum einen ist die Sozialversi-
cherung in zahlreichen Gesetzeswerken geregelt. Zum anderen 
haben die Versicherungsträger in Besprechungsergebnissen, 
aber auch die Rechtsprechung durch die Gerichtsbarkeit das So-
zialversicherungsrecht mitbestimmt und geregelt. Rentenberater, 
die im Bereich der Gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherung unterstützen, sind von den Versicherungsträ-
gern unabhängig und vertreten Bürger auch  vor Sozial- und Lan-
dessozialgerichten.

Umzug mit Folgen Anzeige

Senioren genießen nur zu gern das behagliche und sichere Heim, 
das sie sich geschaffen haben. Ist die eigenständige Lebenswei-
se in den eigenen vier Wänden allerdings nicht mehr möglich, 
entscheiden sich viele für ein Leben im Altenheim oder für be-
treutes Wohnen. Wer bewusst eine neue Wohnform wählt, kann 
sein verändertes Umfeld meist gut annehmen und die Vorteile 
für sich nutzen. So fällt es vielen Senioren in der gemeinschaftli-
chen Umgebung zum Beispiel leichter, Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaften zu pflegen. Andererseits sind mit dem Umzug 
auch viele organisatorische Aufgaben verbunden, die erst ein-
mal bewältigt werden müssen. Dazu gehört auch, den eigenen 
Versicherungsschutz der Situation anzupassen. Die neuen Räu-
me sind meist kleiner als die bisherige Wohnung. Nur ein Teil der 
Möbel kann mitgenommen werden. „So verändert sich der Wert 
des Hausrats unter Umständen erheblich“, erklärt Peter Meier 
von der Nürnberger Versicherung. Umso wichtiger ist es, seine 
Versicherung zu informieren, wenn sich die Wohnfläche oder der 
Wert des Hausrats geändert haben. Es gibt Versicherungspoli-
cen, die sich den neuen Anforderungen anpassen lassen. Bei 
anderen Versicherungen sollte man genau prüfen, ob man sie 
überhaupt noch benötigt. Während eine Lebensversicherung 
zur Bestattungsvorsorge sicher weiter sinnvoll ist, sind Verträge 
zur Absicherung von Angehörigen möglicherweise überflüssig 
geworden. Auch bei Rechtsschutzversicherungen sollte hin-
terfragt werden, ob die versicherten Risiken noch bestehen. 
Rechtsstreitigkeiten, die aus Arbeits- oder Werkverträgen und 
aus Mietverhältnissen entstehen können, gibt es dann glücklicher-
weise meist nicht mehr. djd 56410pn

Foto: djd/Nürnberger Versicherungsgruppe/corbis
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Grüne Straße 2

       Dipl.-Ing  Carsten Dorn
Pratauer Schulstraße 4 · 06888 Lutherstadt Wittenberg /OT Pratau

Tel. 034 91 / 45 00 11 · Handy 01 76 / 61 00 65 49
www.tischlerei-holzdorn.de

m Fenster/Türen
m Wintergärten
m Möbel-/Innenausbau
m Treppen
m Saunabau
m Rollläden
m Sonnenschutz
m Insektenschutz
m Sitzmöbel
m Holzschutzgutachten

ASP
FES

Heide – Trans Heide – Trans Mietwagen & Busbetrieb Mietwagen & Busbetrieb
Ihr Mobilitätsdienstleister

Rollstuhltransport | Krankenfahrten
Strahlentherapie | Dialyse | Chemotherapie

Fahrten für Berufsgenossenschaften

Telefon: 034953 / 74 94 99

August-Bebel-Str. 14, 06773 Gräfenhainichen 

Holz - Fertigelemente
• Frank Schöbe •

Fenster - Türen - Rollläden - Tore - Fußböden

Beratung vor Ort · Planung · Montage

seit 1993
OT Radis 
Neuer Weg 6 
06901 Kemberg

schoebe-frank@web.de
Tel.: 034953 / 38912

Funk: 0172 / 7903945

Treppenrenovierungen

Innenausbau

Vordächer aus Metall und Holz

Terrassenbodenbeläge

Sonnenschutz für

Terrassen und FensterHenry Ogieglo
Inhaber

Weinbergstraße 16 
06901 Kemberg
Mobil 0172.3 73 19 13 · Fax 03 49 21.6 19 06 

Meine Leistungen

 fachgerechte Pflasterarbeiten & 
Treppenaußenanlagen aller Art 

in Natur und Beton
 Be- und Entwässerungsarbeiten

 Maurer- und Putzarbeiten


